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Ortsübliche Bekanntgabe
Der Gemeinderat der Stadt Ettenheim hat in seiner Sitzung vom 28.07.2025
das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 des Spitalfonds Ettenheim festgestellt.
Die Jahresrechnung des Spitalfonds Ettenheim liegt in der Zeit vom
01.08.2025 bis einschließlich 11.08.2025 zu den üblichen Dienststunden im
Rechnungsamt der Stadt Ettenheim, Palais Rohan, Zimmer Nr. 39, zur Ein-
sichtnahme aus.

Stadtverwaltung Ettenheim

Ortsübliche Bekanntgabe
Der Gemeinderat der Stadt Ettenheim hat in seiner Sitzung vom 28.07.2025
das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 des Versorgungsbetriebes Ettenheim
festgestellt.
Die JahresrechnungdesVersorgungsbetriebesEttenheim liegt inderZeitvom
01.08.2025 bis einschließlich 11.08.2025 zu den üblichen Dienststunden im
Rechnungsamt der Stadt Ettenheim, Palais Rohan, Zimmer Nr. 39, zur Ein-
sichtnahme aus.

Stadtverwaltung Ettenheim

Überprüfung der Standfestigkeit der Grabmale

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass aufgrund der Unfallverhütungs-
vorschriften die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, die Standfestigkeit der
Grabmale auf den gemeindlichen Friedhöfen mindestens einmal jährlich zu
überprüfen.
Diese Überprüfung wird vom 4. bis 8. August stattfinden.
Die Überprüfung der Standfestigkeit dient der Sicherheit der auf dem Fried-
hof tätigen Personen und der Friedhofbesucher. Die Stadt lässt die Überprü-
fung durch ein Fachunternehmen durchführen. Gemäß den Vorschriften für
Sicherheit undGesundheitsschutzmussdiePrüfungnacheinemfestgelegten
Verfahren durchgeführt werden. Ein ordnungsgemäß aufgestellter Grabstein
darf nach Ansicht aller Experten bei dieser Prüfmethode nicht schwanken
oder umfallen. Grabmale, bei denen die Standsicherheit nicht gewährleistet
ist, werden durch einen Aufkleber markiert und die Nutzungsberechtigten
aufgefordert, für die Standsicherheit zu sorgen. Der Nachweis über die vom
Fachmann durchgeführten Arbeiten ist der Friedhofverwaltung vorzulegen.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Schadensfall
die Nutzungsberechtigen haften.
Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Friedhofsverwaltung, Telefon
07822 / 432-230, gerne zu Verfügung.

Baustellentransporte für die Windenergieanlage in Freiamt

Nach 20 erfolgreichen Betriebsjahren der Windenergieanlage „Hohe Eck“
wird die bestehende Anlage von der Ökostromgruppe Freiburg durch eine
leistungsstärkere Anlage ersetzt. Im Rahmen des Turmbaus wird es im Au-
gust und September zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch Baustel-
lenfahrzeuge (Lkw und Schwerlastverkehr) kommen. Auch durch die
langsam fahrenden Rotorblatt-Transporte per Selbstfahrer können Verkehrs-
behinderungen entstehen.
Die Baustellentransporte werden über Ettenheim, Münchweier, Ettenheim-
münster und die L 103 bzw. L 110 Richtung Wanderparkplatz Pflingsteck nach
Freiamt geleitet. Tagesaktuelle Informationen gibt es unter www.windrad-
transporte.de.

Wetterbedingte Verschiebung auf 8. August: Funlympics

Die Funlympics werden aufgrund der schlechten Wetterprognosen auf den
8. August verschoben. Ab 14 Uhr ist es dann soweit: Die Funlympics im Et-
tenheimer Schwimmbad, die im vergangenen Jahr ihre Premiere hatten und
ein echtes Highlight waren, finden zum zweiten Mal statt und erfreuen die
Herzen.
Musik, frische Cocktails mit und ohne Alkohol, Spiel und Spaß - alles ist da-
bei.
Und jedes Kind sowie alle Junggebliebenen, die sich an allen Spielstationen
versuchen, bekommen ein kleines Präsent und nehmen automatisch an
einer Verlosung mit zahlreichen attraktiven Preisen teil.
Dazu gibt es den traditionellen „Arschbombenwettbewerb“, kostenfreies Mi-
nigolf und natürlich alle anderen Annehmlichkeiten des schönen Wohl-
fühlbades.
Das Team vom Förderverein für das Ettenheimer Schwimmbad freut sich auf
zahlreiche Besuchende.

Ettenheim organisiert Hilfstransport für die Partnerstadt

Seit dem Jahr 2023 unterstützt die Stadt Ettenheim ihre ukrainische Partner-
kommune Vilkhovetska in der Westukraine. Neben der Lieferung eines Feu-
erwehrfahrzeuges, eines Baggers und Graders, eines Bauhoffahrzeuges, So-
larmodulen und weiterer Sachspenden wurde auch ein Spendenkonto eröff-
net, um praktische Hilfe in der ukrainischen Partnerstadt zu leisten.
Auch wenn man aktuell nicht an den Winter denkt, bereitet sich die Ukraine
bereits jetzt auf die kalte Jahreszeit vor. Ettenheim koordiniert aktuell eine
Hilfslieferung für die PartnergemeindeVilkhovetska mit dringend benötigter
Winterausrüstung. Gesammelt werden vor allem robuste, funktionale Sach-
spenden, die Schutz vor Kälte, Nässe und Wind bieten – viele davon sind
schwer oder gar nicht vor Ort verfügbar. Die Übergabe erfolgt direkt über
vertrauenswürdige Strukturen in der Ukraine. Die Sachspenden sollten neu
oder in einem guten bis sehr guten Zustand sein.

Als Kleidung und Kälteschutz werden benötigt:
- Fleecejacken, Schlauchtücher (Buffs), Sturmhauben;
- warme Socken (idealerweise Wolle/Thermo);
- Winterhandschuhe (kombiniert: Finger und Überhandschuh);
- wetterfeste Winterjacken und -hosen (getarnt);
- Ponchos, Zelt- oder Regenplanen;
- warme Einlegesohlen;
- kompakte Metallöfen für Unterstände („Biwak“- oder „Bullerjan“-Typ);
- Thermounterwäsche (keine Synthetik wegen Brandgefahr).

Weitere Ausrüstung:
- wasserdichte, gefütterte Winterstiefel;
- isolierende Isomatten;
- Winterschlafsäcke (geeignet für -15°C oder kälter);
- Planen, Windschutzmaterial für Unterstände;
- Stirnlampen mit Akku;
- Batterien (AA, AAA);
- Feldflaschen, Thermobecher, Thermoskannen;
- Outdoor-Kocher (Gas oder Trockenbrennstoff);
- Erste-Hilfe-Sets (inkl. Verbandmaterial, Schmerzmittel, Antibiotika, fieber-
senkende Mittel);
- Cremes gegen Erfrierungen.
Ziel ist es, rechtzeitig vor dem Wintereinbruch ausreichend Material bereit-
zustellen. Jede Spende – ob groß oder klein – trägt dazu bei, Menschen in
extremen Situationen konkret zu unterstützen.
Die Spendengüter können vom 1. August bis 30. September im Bürgerbüro
der Stadt Ettenheim während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Auch
Geldspenden sind möglich. Der Betrag kann auf folgende Bankkonten der
Stadt Ettenheim überweisen werden:
Sparkasse Offenburg/Ortenau, IBAN: DE54 6645 0050 0070 0000 14, BIC:
SOLADES1OFG.
Volksbank Lahr eG, IBAN: DE58 6829 0000 0060 0998 04,
BIC: GENODE61LAH.
Als Verwendungszweck bitte das Stichwort „Ukraine-Hilfe“ und die persön-
liche Adresse angeben, zum Beispiel: Ukraine-Hilfe, Musterstr. 11, Ettenheim.
Die Spenden können auch persönlich (in bar) beim Bürgerbüro oder bei der
Stadtkasse übergeben werden. Nach der formell notwendigen Annahme der
Spenden im Gemeinderat erhalten die Spenderinnen und Spender eine
Spendenbescheinigung.Bürgermeistersprechstunde am 6. August

Am Mittwoch, 6. August, findet von 16 bis 18 Uhr die nächste Bürgermeis-
tersprechstunde statt. Bürgerinnen und Bürger können hier mit Bürgermeis-
ter Bruno Metz über Angelegenheiten der Stadt Ettenheim sprechen. Anmel-
dungen nimmt das Sekretariat unter Telefon 07822 / 432-101 entgegen.

Ettenheimer Amtsblatt
Redaktionelle Beiträge an: amtsblatt@ettenheimer-stadtanzeiger.de

Stadtverwaltung:
Rathaus, Rohanstraße 16, Tel. 0 78 22 / 432-0
Fax 432-999, Internet: www.ettenheim.de
E-Mail: stadtverwaltung@ettenheim.de
Bürgerbüro, Tourist-Info und Dienststellen:
Montag–Mittwoch und Freitag 8.15–12 Uhr
Montag 14–16 Uhr, Mittwoch 15–18 Uhr
Donnerstag 8.15–12 Uhr (Bürgerbüro & Tourist-Info)
Freitag 14–17 Uhr (Bürgerbüro & Tourist-Info)

Ortsverwaltungen:
ALTDORF – Orschweirer Straße 8
Tel. 0 78 22 / 13 31 – Fax 8 67 93 90
Mo., Di., Do., Fr. 8.15–12, Mi. 15–18 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin:
Mo. 9–12 Uhr, Mi. 15–18 Uhr oder nach Vereinb.
E-Mail: ovaltdorf@ettenheim.de

Ettenheim

Ettenheimweiler

Altdorf Ettenheimmünster Münchweier Wallburg

s’Blättli

ETTENHEIMMÜNSTER – Münstertalstraße 13, Tel. 0 78 22 / 22 61
Montag 8.30–11 Uhr, Mittwoch 8.30–11 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin: Do. 16–18 Uhr oder nach Vereinb.
E-Mail: ovettenheimmuenster@ettenheim.de

MÜNCHWEIER – Kirchberg 3, Tel. 0 78 22 / 22 06
Fax 89 50 99, E-Mail: ovmuenchweier@ettenheim.de
Internet: www.muenchweier.de
Rathaus: Mo. 8–11, Di. 8–12, Mi. 14–18, Fr. 8–11 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin:
Dienstag 9–11, Mittwoch 17–19 Uhr oder nach Vereinbarung

WALLBURG – Oberdorfstraße 6, Tel. 0 78 22 / 22 02
Dienstag 8.30–11.30 Uhr, Donnerstag 8.30–11.30 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteherin: Di. 10–12 Uhr oder nach Vereinbarung
E-Mail: ovwallburg@ettenheim.de

Do. 16–18 Uhr oder nach Vereinb.

Di. 10–12 Uhr oder nach Vereinbarung

Bekanntmachung der Stadt Ettenheim

Das Rathaus informiert
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STADT ETTENHEIM
- Ortenaukreis -

Satzung
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung (Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Ettenheim 
vom 18.12.2007, zuletzt geändert am 04.07.2023.

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Stadt Ettenheim am 28.07.2025 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung (Abwassersatzung) beschlossen:

I. Abschnitt
Die Bestimmungen des § 42, 44 und 45 werden wie folgt geändert:

§ 42
Höhe der Abwassergebühren

(1) �Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 
und 2 beträgt je m3 Schmutzwasser

	 ab dem 1.1.2025	 1,81 €
	 ab dem 1.1.2026	 2,00 €

(2) �Wird Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ein-
geleitet, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind, beträgt 
die Gebühr je m3 Schmutzwasser

	 ab dem 1.1.2025	 0,75 €
	 ab dem 1.1.2026	 0,82 €

(3) �Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 3) beträgt je m² der 
nach § 41 Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelte Fläche

	 ab dem 1.1.2025 	 0,46 €
	 ab dem 1.1.2026 	 0,46 €

(4) �Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den 
Fällen des § 41 während des Veranlagungszeitraumes, wird für 
jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein 
Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.

§ 44
Vorauszahlungen

(1) �Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom 
Gebührenschuldner Vorauszahlungen auf die Schmutzwasser-
gebühr (§ 38 Abs. 1) und die Niederschlagswassergebühr (§ 38 
Abs. 3) zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen jeweils zum 
01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. jedes Kalenderjahres. Beginnt 
die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, 
entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden 
Kalendervierteljahres.

§ 45
Fälligkeit

(2) �Die Vorauszahlungen werden jeweils zum 01.03., 01.06., 
01.09. und 01.12. jedes Kalenderjahres zur Zahlung fällig.

II. Abschnitt

Diese Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2025 
in Kraft.

Ettenheim, den 29.07.2025
Metz, Bürgermeister

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt Ettenheim geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

STADT ETTENHEIM
- Ortenaukreis-

Satzung
zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungs-anlage und die Versorgung 
der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – 
WVS) der Stadt Ettenheim vom 18.12.2007, zuletzt geändert 
am 04.07.2023.

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg, in der jeweils 
geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Ettenheim am 
28.07.2025 folgende Änderung der Wasserversorgungssatzung 
beschlossen:

I. Abschnitt
Die Bestimmungen des § 21, 23, 44 und 45 werden wie folgt 
geändert:

§ 21 Messung
(4) �Der Einbau eines Zwischenzählers in die Verbrauchsleitung für 

die Gartenbewässerung ist dem Wasserabnehmer auf Antrag 
gestattet. Alle den Zwischenzähler betreffenden Kosten gehen 
zu seinen Lasten. Die Wasserversorgung Ettenheim ist nicht 
verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers der 
Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen.

§ 23 Ablesung
(1) �Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung der Stadt Etten-

heim vom Anschlussnehmer selbst abzulesen. Die Ableseergeb-
nisse sind in den von der Stadt hierfür übermittelten Vordruck 
einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an die Stadt zurück-
zusenden. Alternativ kann der Zählerstand elektronisch über 
die Internetseite der Stadt übermittelt werden.

(2) �Geht der ausgefüllte Vordruck nicht innerhalb einer von der 
Stadt Ettenheim gesetzten, angemessenen Frist bei dieser ein, 
darf sie den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. § 12 bleibt davon unberührt.

§ 44 Vorauszahlungen
(1) �Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom 

Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Voraus-
zahlungen entstehen jeweils zum 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. 
jedes Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des 
Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit 
Beginn des folgenden Kalendervierteljahres.

§ 45 Fälligkeit
(2) �Die Vorauszahlungen werden jeweils zum 01.03., 01.06., 01.09. 

und 01.12. jedes Kalenderjahres zur Zahlung fällig.

II. Abschnitt
Diese Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2025 
in Kraft.

Ettenheim, den 29.07.2025
Metz, Bürgermeister

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Etten-
heim geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
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Apotheken-Bereitschaftsdienst in Et-
tenheim und Umgebung: Der Not-
dienst der Bereitschaftsdienst erfolgt
im täglichen Wechsel. Dienstbereit-
schaft von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des
folgenden Tages.
Donnerstag, 31.7., Stadt-Apotheke,
Eisenbahnstr. 12, Kenzingen, Tel.
07644 / 205. Apotheke an der Kirche,
Nonnenweierer Hauptstr. 15, Nonnen-
weier, Tel. 07824 / 4195. Kandel-Apo-
theke im Gesundheitszentrum, Fa-
brik Sonntag 5a, 79183 Waldkirch,
Tel. 07681 / 4925250.
Freitag, 1.8., Brunnen-Apotheke,
Hauptstr. 72, Herbolzheim, Tel. 07643
/ 4414. Apotheke am Klinikum, Klos-
tenstr. 17/1, Lahr, Tel. 07821 / 9912249.
Kloster-Apotheke Haslach, Klosterstr.
2, 77716 Haslach i.K., Tel. 07832 /
8889.
Samstag, 2.8., Karls-Apotheke,
Bahnhofstr. 25, Kippenheim, Tel.
07825 / 84460. Rathaus-Apotheke,
Hauptstr. 13, Kenzingen, Tel. 07644 /
304. Waldhorn-Apotheke, Emmen-
dinger Str. 6, Sexau, Tel. 07641 / 47575,
Fax 52095.
Sonntag, 3.8., Breisgau-Apotheke,
Alemannenstr. 2 a, Teningen, Tel.
07641 / 8460, Fax 52433. Stadt-Apothe-
keZell,NordracherStr. 2, 77736Zell am
Harmersbach, Tel. 07835 / 5007. Röss-
le-Apotheke Hofweier, Franckenstr. 30,
Hohberg, Tel. 07808-3468.
Montag, 4.8., Schlüssel-Apotheke,
Friedrichstr. 88, Lahr, Tel. 07821 /
24239. Apotheke Steinach, Hauptstr.
29, 77790 Steinach, Tel. 07832 / 91840.
St. Blasius-Apotheke, Hauptstr. 16,
Wyhl, Tel. 07642 / 7183.
Dienstag, 5.8., Hirsch-Apotheke,
Dinglinger Hauptstr. 105, Lahr-Ding-
lingen, Tel. 07821 / 41795. Central-Apo-
theke, Theodor-Ludwig-Str. 11, Em-
mendingen, Tel. 07641 / 914170, Fax
914179. Hornus-Apotheke, Hornusstr.
20, Freiburg-Zähringen, Tel. 0761 /
5564655.
Mittwoch, 6.8., Rohan-Apotheke,
Friedrichstr. 52, Ettenheim, Tel.
07822/5210. Alemannen-Apotheke,
Friesenheimer Hauptstr. 40, Friesen-
heim, Tel. 07821 / 61788. Schlossberg-
Apotheke, Steinstr. 12, Emmendin-
gen, Tel. 07641 / 914650, Fax 9146513.
Notrufnummern: Polizei 110
Notfallrettung und Feuerwehr 112
Krankentransport 0781/19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Den
ärztlichen Bereitschaftsdienst erfah-
ren Sie unter der Tel.-Nr. 116 117. Anruf
ist kostenlos.
Patienten können bei akuten Erkran-
kungen ohne vorherige Anmeldung
während der Öffnungszeiten direkt in
die Bereitschaftspraxen kommen:
Lahr, Klostenstr. 19, 77933 Lahr. Öff-
nungszeiten: Samstag, Sonn- und Fei-

ertag von 10 bis 16 Uhr. Offenburg/Er-
wachsene, Ebertplatz 12, 77654 Offen-
burg. Öffnungszeiten: Montag, Diens-
tag, Donnerstag von 19 bis 22 Uhr.
Mittwoch und Freitag von 16 bis 22
Uhr. Samstag, Sonn- und Feiertag von
8 bis 22 Uhr.
Offenburg/Kinder, Ebertplatz 12,
77654 Offenburg. Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 19 bis 22 Uhr.
Samstag, Sonn- und Feiertagvon 9 bis
21 Uhr.
Telefonisch ist der Ärztliche Bereit-
schaftsdienst, auch außerhalb der
Öffnungszeiten der Bereitschaftspra-
xen, über die zentrale Rufnummer
116117 zu erreichen.
Tierärztlicher Notfalldienst: Werk-
tags von 18-8 Uhr ist ein tierärztlicher
Kleintiernotdienst eingerichtet, der
tagesaktuell über den Haustierarzt zu
erfragen ist.
Unter www.Tiernotdienst-Emmen-
dingen.de kann die aktuell notdienst-
habende Tierarztpraxis abgerufen
werden.
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Unter Telefon 0180 - 1116116 erhalten
Patienten die Information, welche
Zahnarztpraxen in ihrer unmittelba-
ren Umgebung zumZeitpunkt desAn-
rufes Bereitschaftsdienst haben. Für
die Notfallversorgung nach Unfällen
sind wie bisher die Zahnkliniken in
Baden-Württemberg sowie weitere
Kliniken mit entsprechenden Fachab-
teilungen Anlaufstelle. Weiterhin
steht auch die Notfalldienstsuche un-
ter www.kzvbw.de/patienten/zahn-
arzt-notdienst zur Verfügung.
Polizei-Notrufdienst: Die Polizei ist
unter der Lahrer Rufnummer
07821/2770 oder dem Notruf 110 zu er-
reichen.
Telefonseelsorge: Jederzeit vertrau-
lich, anonym. Tel. 0800/1110111 oder
1110222.
Familienpflege/Dorfhelferin der Ka-
tholischen Sozialstation St. Vinzenz:
Einsatzleitung Natalie Mosig, Tel.
07825/4621288.
Nachbarschaftshilfe Ettenheim e.V.:
Friedrichstr. 30, Tel. 07822/4224391,
Sprechstunden Di. 16-18 Uhr, Do. 13-15
Uhr, Fr. 10-12 Uhr.
Nachbarschaftshilfe Kippenheim
und Mahlberg e.V.: Spitalstr. 3, 77971
Kippenheim, Tel. 07825/5200,
Sprechzeiten 9-11 Uhr.
NetzeBWGmbH:Störungsmeldestelle
Tel. 0800-36 29 477
Arbeitskreis Leben (AKL): Hilfe in Le-
benskrisen und bei Selbsttötungsge-
fahr, Oberau 23, 79102 Freiburg, Tel.
0761-333 883.
Herbstzeit - Betreutes Wohnen für
alte und pflegebedürftige Menschen
in (Gast-)Familien. Prinz-Eugen-Str. 4,
77654 Offenburg, Tel. 0781/ 127865100.

Museum geöffnet

Das Ettenheimer Museum ist am
Sonntag, 3. August, von 15 bis 17 Uhr
geöffnet. Es bietet spannende, histo-
rische Einblicke und lädt Besuche-
rinnen und Besucher aller Alters-
gruppen zu einer inspirierenden Ent-
deckungsreise ein. Das Museum be-
findet sich im Gewölbekeller im
Haus der Vereine (ehemaliges Ge-
fängnis). Der Eintritt ist frei.

Ettenheimer Wochenmarkt am Freitag, 1. August

Der Wochenmarkt auf dem Marienplatz bietet am Freitag von 14 bis 18 Uhr
die Möglichkeit, frische, regionale Produkte einzukaufen.
Die Besucher erhalten Truthahnfleisch und Wurst, mediterrane Spezialitä-
ten, Obst und Gemüse, Blumen und Deko, Käsevariationen, Naturseifen,
Sekt und Wein.
Es wird um Freihaltung der Parkflächen für die Markthändler gebeten. Der
Wochenmarktaufbau beginnt um 11 Uhr, es gilt ein absolutes Haltverbot auf
denParkflächen.ZudemistdieDurchfahrt ineinemTeilbereichderFestungs-
straße zwischen Friedrichstraße und Einfahrt Muschelgasse gesperrt.

Auf den Spuren von Kardinal Rohan und Herzog von Enghien

Die Stadt Ettenheim lädt Geschichtsinteressierte und Gäste der Region herz-
lich zu einer besonderen Stadtführung ein: Unter dem Titel „Auf den Spuren
von Kardinal Rohan und dem Herzog von Enghien“ wird die spannende Ge-
schichtezweierbedeutenderPersönlichkeitendes 18. Jahrhunderts lebendig.
Die Führung beginnt am Freitag, 1. August, um 19 Uhr vor dem Rathaus am
Bärenbrunnen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kosten liegen bei
4 Euro pro Person, Kinder bis 17 Jahre sind frei.

Störung bei Wasser, Gas oder Strom – was tun?

In Zeiten lokaler Krisen wie Stromausfällen, Gasunterbrechungen oder Pro-
blemen in der Wasserversorgung sind schnelle, verlässliche Informationen
für Bürgerinnen und Bürger von großer Bedeutung. Zwei zentrale Online-
Plattformen leisten hierbei wertvolle Unterstützung: die Störungsseiten von
badenovaNETZE und Netze BW. Beide Portale informieren aktuell, über-
sichtlich und verständlich über bestehende oder geplante Netzunterbre-
chungen – und tragen so aktiv zur Krisenbewältigung auf kommunaler Ebe-
ne bei.
badenovaNETZE – Störungen in Südbaden im Blick
DieSeite „AktuelleStörmeldungen“vonbadenovaNETZEbietet eine fortlau-
fend aktualisierte Übersicht zu Störungen und Wartungsarbeiten in den Be-
reichen Strom, Gas und Wasser – speziell für die Region Südbaden. Beson-
ders hilfreich: praxisnahe Verhaltenstipps für den Umgang mit Ausfällen, z

B. wie Haushaltsgeräte geschützt oder verderbliche Lebensmittel gelagert
werden sollten.
- Für akute Fälle steht eine kostenlose 24-Stunden-Hotline unter der Nummer
0800 / 2767767 zur Verfügung.
- https://badenovanetze.de/service/stoermeldungen/
Netze BW – Störungen melden und automatisch informiert werden
AuchNetzeBW,einerdergrößtenVerteilnetzbetreiberBaden-Württembergs,
bietet eine umfangreiche Störungsseite. Hier können Bürgerinnen und Bür-
ger aktuelle Netzstörungen einsehen oder selbst unkompliziert melden.
Ein besonderer Service ist der kostenlose E-Mail-Benachrichtigungsdienst:
Wer sich anmeldet, erhält automatisch Informationen zu Stromausfällen in
der eigenen Region – inklusive Angaben zum Beginn, zum Verlauf und zur
voraussichtlichen Dauer. Zudem steht auch hier eine kostenlose Hotline für
dringende Anliegen zur Verfügung.
Link: https://www.netze-bw.de/stoerungsmeldung
Störungen der Wasserversorgung in Ettenheim
Für Störungen im Bereich der Wasserversorgung in Ettenheim steht die städ-
tische Schadensmeldeplattform zur Verfügung:
https://www.ettenheim.de/rathaus-und-service/buergerservice/schadens-
meldungen
In dringenden Fällen können Meldungen auch telefonisch unter 0151-
20329274 an die Stadt gerichtet werden.
Diese Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur Eigenvorsorge, Orientie-
rung und Kommunikation im Krisenfall. Sie helfen, die Lage schneller einzu-
schätzen, sich richtig zu verhalten und notwendige Maßnahmen zu ergreifen.
Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, sich mit die-
sen Plattformen vertraut zu machen, sie im Bedarfsfall aktiv zu nutzen – oder
sich gleich für den E-Mail-Service von Netze BW anzumelden.

c Ettenheim
6. August: Jakob Hepting (70 Jahre); Hans-Jürgen Winter (70 Jahre).
7. August: Agnes Jäger (70 Jahre).
c Altdorf
1. August: Ursula Kopf (70 Jahre); Vahide Saglam (70 Jahre).
c Ettenheimmünster
1. August: Alfred Ambs (75 Jahre).
6. August: Renate Weisbach (70 Jahre).
c Münchweier
3. August: Dagmar Trenkle (70 Jahre).

Öffnungszeiten Ortsverwaltung
Die Öffnungszeiten der Ortsverwaltung haben sich vorübergehend wie folgt
geändert: Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr, Terminabsprache
der Ortsvorsteherin Sprechstunde erfolgt über die Ortsverwaltung unter Te-
lefon 07822 / 1331.
Ihre Ortsverwaltung Altdorf

Öffentliche Toilette geschlossen
Die öffentliche Toilette in Ettenheimmünster ist vom 11. bis 15. August auf-
grund von Sanierungsarbeiten geschlossen.

„Schwätzbänkle“ lädt ab 1. August in
Ettenheimmünster zum Gespräch ein
Neue Station im Landelinsgarten in Ettenheimmünster: Ab dem 1. August
macht das farbenfrohe „Schwätzbänkle“ Station vor dem Landelinsgarten in
Ettenheimmünster – genauer gesagt entlang der Klostermauer, zwischen den
zwei Bänken am Bach. Nach seinen bisherigen Stationen auf dem Marien-
platz, vor dem Palais Rohan, in Ettenheimweiler und Münchweier steht das
Schwätzbänkle im Wonnemonat August in Ettenheimmünster - und möchte
dort Jung und Alt, Spaziergänger, Nachbarn und Besucher miteinander ins
Gespräch bringen. Ortsvorsteherin Stefanie Ackermann freut sich über den
neuen Standort: „Mit dem Charme der alten Klostermauern ist dieser Bereich
ein besonderer Ort – ruhig gelegen entlang des Bachs, nahe der Straße, aber
dennochabgeschieden.AuchderOrtschaftsratmöchtediesen inZukunftwie-
der verstärkt aufwerten und beleben“, erklärt sie. Die bunt gestaltete Bank ist
mit humorvollen Mundartausdrücken versehen – teils typisch für Ettenheim,
teils schwäbisch. Spracheverbindet und genau das möchte das Schwätzbänk-
le auf charmante Weise zeigen. Das Projekt ist Teil der Aktionen rund um die
„Woche der Demokratie“, die im Mai ein starkes Zeichen für Zusammenhalt
und Austausch setzte. Mit dem Schwätzbänkle wird dieser Gedanke dauer-
haft in den Alltag getragen. Alle sind herzlich eingeladen, ab 1. August auf
dem Schwätzbänkle in Ettenheimmünster Platz zu nehmen, ins Gespräch zu
kommen und ganz bewusst Momente der Gemeinschaft zu erleben.

Brunnen in der Hauptstraße
Bedingt durch einen großen Leitungsschaden mit einhergehenden Rohrbrü-
chen bleiben die Brunnen Hauptstraße 24 und Hauptstraße 44 auf unabseh-
bare Zeit außer Betrieb. Für den Brunnen am Zimmerplatz wird versucht,
einen Anschluss an eine andere Leitung herzustellen.

Vorfahrtsbeachtung Innerortsradweg
In den Kreuzungsbereichen Eisenbahnstraße/Blumenstraße und Blumen-
straße/Schuttergasse/Schwarzgräble besteht die Verkehrsregel „rechts vor
links“ und dies gilt auch für Radfahrer. Die Ortsverwaltung bittet dringend
um Einhaltung dieser Verkehrsregel, um unnötige Unfälle zu vermeiden.

c Radtour – Seniorenrat Stadt Ettenheim
Der Seniorenrat führt am Montag, 4. August, eine Radtour durch. Diese um-
fasst eine Streckevon ca. 30 Kilometern und dauert etwa zwei Stunden. Treff-
punkt ist um 14 Uhr vor der Stadthalle. Infos bei Karl-Heinz Weber (Telefon
07822 / 3744). Die Radtouren finden in einem 14-tägigen Rhythmus außer bei
Regen, Gewitter oder großer Hitze statt.

c Freiwillige Feuerwehr Münchweier
„Uns hets ins Ruder gsaicht ...“: Die Feuerwehrabteilung ist überwältigt von
der riesigen Anzahl an Besucherinnen und Besuchern! Vielen lieben Dank,
dass alle da waren und diesen Abend miteinander geteilt haben. Am Nach-
mittag hatte man sich dafür entschieden, draußen zu spielen – in der Hoff-
nung auf gutes Wetter. Fünf verschiedene Wetter-Apps wurden befragt, aber
keine lag richtig. Leider war ein spontaner Wechsel in die Halle dann nicht
mehr möglich. Trotz Regen war die Stimmung einfach super – danke dafür!
Die Freiwillige Feuerwehr Münchweier hofft, dass alle trotzdem einen schö-
nen Abend hatten und bitten darum, die etwas feuchten Umstände zu ver-
zeihen.
c Vorbereitungsspiele des SV Münchweier
Samstag, 2. August, 17 Uhr: TGB Lahr - SV Münchweier (in Mietersheim).
Sonntag, 10. August, 16 Uhr: SV Münchweier - FV Hochburg-Windenreute.

Seelsorgeeinheit Ettenheim
Abkürzungen: AD = St. Nikolaus Alt-
dorf, EH = St. Bartholomäus Etten-
heim, Spk = Spitalkirche St. Barbara
Ettenheim, HS = Heimschulkapelle St.
Landolin Ettenheim, EM = St. Lande-
lin Ettenheimmünster, EW = St. Mari-
en Ettenheimweiler, KL = Kapelle im
Klinikum Lahr, MW = Hl. Kreuz
Münchweier, WB = St. Arbogast Wall-
burg.
Sa., 2.8., EH 13.30 Uhr Trauung von
Minh Huynh und Hoang Nguyen; EW
14 Uhr Ökum. Trauung von Patrick u.
Sarah Seizinger geb. Osner; EM 18 Uhr
Eucharistiefeier. So., 3.8., EW 9 Uhr
Eucharistiefeier; MW 18 Uhr Rosen-
kranz; WB 19 Uhr Rosenkranz. Di.,
5.8., Spk 18 Uhr Rosenkranz; MW 18
Uhr Rosenkranz. Mi., 6.8., MW 18 Uhr
Rosenkranz. Do., 7.8., MW 17.30 Uhr
Eucharistische Anbetung.
Seelsorgeeinheit Maria Frieden Kip-
penheim: St. Mauritius Kippenheim
(KI), St. Leopold Mahlberg (MA)
Sa., 2.8., KI 7.30 Uhr Meditation; 17
Uhr Rosenkranz; MA 17.45 Uhr Feier

der Versöhnung – Beichte; 18.30 Uhr
Eucharistiefeier. So., 3.8., KI 10.30
Uhr Eucharistiefeier.

Ettenheim
So., 3.8., 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin.
Plöse).
Mahlberg, Kappel-Grafenhausen,
Rust, Kippenheim
Fr., 1.8., Mahlberg 14 Uhr Trauung
(Pfr. Herbert). So., 3.8., Kippenheim
10 Uhr Gottesdienst (Pfr. M. Grüsser);
Grafenhausen 19 Uhr Sommerabend-
gottesdienst im Garten der Familie
Läßle, Kirchstraße 67 (Pfr. J. Herbert).

Freikirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten,Herbolzheim,Birkenwaldstr.5
Samstags 9.30 Uhr Bibelgesprächs-
kreis für Erwachsene, Jugendliche
und Kinder; 11 Uhr Predigt.
Neuapostolische Kirche Herbolz-
heim, Steigstraße
So., 3.8., 9.30 Uhr Gottesdienst. Mi.,
6.8., 20 Uhr Abendgottesdienst.
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Noch bis zum 31. August steht das Schwätzbänkle in Münchweier am Ab-
lößle. Foto: Stadt Ettenheim


